
Satzung

für  die  Entsorgung  von  Grüngut

der  Venvaltungsgemeinschaft  Emmerting

Vom  25.  Juli  2012

Aufgrund  von  Art.  5 Abs.  1 und  Art.  7 Abs.  1 des Bayerischen  Abfallwirtschafts-

gesetzes  (BayAbfG)  in  Verbindung  mit  Art.  24  Abs.  1 Nr.  1 und  2 und  Abs.  2 der

Gemeindeordnung  für  den  Freistaat  Bayern  (GO)  und  der  Rechtsverordnung  des

Landkreises  Altötting  zur  Ubertragung  der  Kompostierung  auf  die  kreisangehöri-

gen  Gemeinden  des  Landkreises  Altötting  vom  3. Juli  1991  erlässt  die  Verwal-

tungsgemeinschaft  Emmerting  folgende  Satzung:

1.  Abschnitt

Allgemeine  Vorschriften

§1

Begriffsbestimmungen,  Anwendungsbereich

1.  Grüngut  im  Sinn  dieser  Satzung  sind  Gartenabffllle,  Rasen-,  Baum-  und

Strauchschnitt.

2. Gr'üngutefüsorgung  im Sinn dieser Satzung  umfaßt  die Annahme  iu'id das
Entsorgen  von  Ggut  (wie  in  Nr.  l definiert).

3.  Grundstück  im  Sinn  dieser  Satzung  ist  jedes  räumlich  zusarnrnerföängende

und  einem  gemeinsamen  Zweck  dienende  Grundeigentum  desselben  Eigen-

tüi'ners,  das eine  selbständige  wirtschaftliche  Eirföeit  bildet,  auch  wenn  es

sich  um  mehrere  Grundstücke  oder  Teile  von  Grundstücken  im  Sinne  des

Grundbuchrechts  handelt.  Rechtlich  verbindliche  planerische  Festlegungen

sind  zu  berücksichtigen.

4.  Grundstückseigentümern  im  Siru'i  dieser  Satzung  stehen  Erbbauberechtigte,

Nießbraucher  und  ähnlich  zur  Nutzung  eines  Grundstückes  dinglich  Berech-

tigte  gleich.  Von  mehreren  dinglich  Berechtigten  ist  jeder  berechtigt  und

verpflichtet;  sie haften  als Gesamtschuldner.

§2

Eigenkompostierung

Grüngut  soll  vorrangig  auf  dem  eigenen  Grundsfück  kompostiert  werden.



§3

Grüngutentsorgung  durch  die  Venvaltungsgemeinschaft  Emmerting

1.  Die  Verwaltungsgemeinschaft  Emmerting  entsorgt  nach  Maßgabe  der  Ge-

setze  und  dieser  Satzung  durch  eine  öffentliche  Einrichtung  das in  ihrem

Gebiet  anfallende  und  im  örtlichen  Wertstofföof  in  Ernmerting  angelieferte

Grüngut.

2.  Grüngut  darf  nur  in  den  in  der  Geschäftsstelle  der  Verwaltungsgemeinschaft

Ernmerting  erhältlichen  Normsäcken  angeliefert  werden.  Die  Annahrnege-

bühr  wird  in  Form  einer  in  der  Geschäftsstelle  der  Verwaltungsgemeinschaft

Emrnerting  erhältlichen  Wertmarke  entrichtet.

3.  Zur  Erfüllung  der  Aufgabe  nach  Absatz  l kann  sich  die  Verwaltungsge-

meinschaft  Emmerting  Dritter,  insbesonderer  privater  Unternehrnen  bedie-

nen.

§4

-'kl!iP'lhuu(ii  s uü  der  Grüngutentsorgung  nach  § 3

l.  Von  der  Grüngutentsorgung  durch  die  Verwaltungsgemeinschaft  Ernrnert-

ing  ist  das Grüngut  aus der  Land-  und  Forstwirtschaft  ausgeschlossen.

2.  Von  der  Gr'üngutentsorgung  durch  die  Verwaltungsgemeinschaft  Emmert-

ing  ist  dasGrüngut  aus Gärtnereien  und  sonstigen  gewerblichen  Gartenbau

ausgeschlossen.

§5

Anschluß-  und  Überlassungsrecht

l.  Die  Grundstückseigentümer  im  Bereich  der  Gemeinden  Emmerting  und

Mehring  sind  berechtigt,  den  Anschluss  ihrer  Grundstücke  an die  öffentliche

Grüngutentsorgungseinrichtung  der  Verwalfüngsgemeinscha:tt  Emmerting

zu  verlangen  (Anschlußrecht).

2.  Die  Ansch1ußberechtigten  und  sonstige  zur  Nutzung  eines  anschlußberech-

tigten  Grundstücks  Berechtigte,  insbesondere  Mieter  und  Pächter,  haben  das

Recht,  das gesamte  auf  ihren  Grundstücken  anfallende  Grüngut  nach  MaJ3-

gabe  des § 8 der  öffentlichen  Grüngutentsorgungseinrichtung  der  Verwal-

tungsgemeinschaft  Emmerting  zu  überlassen  (Uberlassungsrecht).

§6

Anschlußzwang

Wird  das Grüngut  nicht  auf  dem  eigenen  Grundstück  kompostiert,  bzw.  an-



derweitig  ordnungsgemäß  entsorgt  sind  die  Grundsfückseigentümer  ver-

pflichtet,  ihre  Grundstücke  an die  öffentliche  Gingutentsorgungseinrich-

tung  der  Verwaltungsgemeinschaft  Ernmerting  anzuschließen  (Anschlußzwang).

§7

Eigentumsübertragung

Wird  Grüngut  durch  den  Besitzer  oder  fiir  diesen  durch  einen  Dritten  zu

der  Grüngutentsorgungsanlage  der  Verwaltungsgemeinschaft  Ernmerting  ge-

bracht,  so geht  das Grüngut  mit  dem  gestatteten  Abladen  in  das Eigentum  der

Verwaltungsgemeinschaft  Ernrnerting  über.  Im  Grüngut  gefundene  Wertgegen-

stände  werden  als Fundsachen  behandelt.

§8

Anlieferung  von  Grüngut

1.  Das  Grüngut  wird  vom  Besitzer  selbst  oder  durch  Beauftragte  in  den  Wert-

stofföof  der  Verwaltungsgemeinschaft  Ernmerting  gebracht  und  nach  Abga-

be der  Wertmarke  in  den  aufgestellten  Container  entleert.  Die  Verwaltungs-

gemeinschaft  Emmerting  informiert  die  Besitzer  durch  Bekaru'itmachung

und  auf  Anfrage  über  die  Anlagen  und  die  Offnungszeiten  des Wertstofföo-

fes.

2.  Für  die  Anlieferung  dürfen  nur  die  in  der  Geschäftsstelle  der  Verwaltungs-

gemeinschaft  Ernmerting  zu  erwerbenden  Normsäcke  verwendet  werden.

3.  Das  im  örtlichen  Wertstoffhof  angelieferte  Ggut  wird  durch  die  Verwal-

tungsgemeinschaft  Emrnerting  einer  Kompostieranlage  zugeführt.

§9

Bekanntmachungen

Die  in  dieser  Satzung  vorgesehenen  Bekanntmachungen  erfolgen  an den  An-

schlagtafeln  der  Gemeinden  Emrnerting  und  Mehring.  Sie  können  außerdem  in

rege1mäJ3ig  erscheinenden  Druckwerken  und  in  ortsüblicher  Weise  veröffentlicht

werden.

§ lO

Gebühren



Die  Verwaltungsgemeinschaft  Emmerting  erhebt  für  die Benutzung  ihrer  öffentli-

chen  Entsorgungseinrichtungen  Gebühren  nach  Maßgabe  einer  besonderen  Ge-

bührensatzung.

§ ll

Ordnungswidrigkeiten

1.  Nach  Art.  24 Abs.  2 Satz  2 GO  kann  mit  Geldbuße  belegt  werden,  wer  den

Vorschriften  über  den  Ansch1uJ3zwang  (§ 6) zuwiderhandelt.

2.  Andere  Straf-  und  Bußgeldvorschriften,  insbesondere  § 326  Abs.  1 StGB

und  § 18 Abs.  1 Nr.  1 AbfG,  bleiben  unberührt.

§ 12

Anordnungen  für  den  Einzelfall  und  Zwangsmittel

1.  Die  Verwaltungsgemeinschaft  Ernmerting  kann  zur  Erfüllung  der  nach  die-

ser Satzung  bestehenden  Verpflichtungen  Anordnungen  für  den  Einzelfall

erlassen.

2.  Für  die  Erzwingung  der  in  dieser  Satzung  vorgeschriebenen  Handlungen,

Duldungen  oder  Unterlassungen  gelten  die  Vorschriften  des Bayerischen

Verwaltungszustellungs-  und  Vol1streckungsgesetzes.

§ 13

Inkrafttreten

Die  Satzung  tritt  am 1. August  2012  in  Kraft.

Emmerting,  den  25. Juli  2012

-V erwaltungsgemei  Ernmerting

J 'o M  a i e

Gem  ii  orsitzender



Bekanntmachungsvermerk:

Die  Mitglieder  der  Gemeinscha'ftsversamrn1ung  haben  in  ihrer  Sitzung  am  11.07.2012  eine
Satzung  für  die  Entsorgung  von  Grüngut  beschlossen.

Die  amtliche  Bekanntmachung  erfolgte  am  26.07.2012  durchNiederlegung  in  der
Geschäftsstelle  der  Verwaltungsgemeinschaft  Emmerting,  Untere  Dorfstraße  3, 84547
Ernmerting.

Hierauf  wurde  durch  Anschlag  an die  Amtstafel  hingewiesen.

Der  Anschlag  wurde  am  26.07.2012  angeheftet  und  am  22.08.2012  wieder  abgenornrnen.

Emmerting,  den  14.09.2012

-Verwaltungsgemein4,c  Emmerting

ll'I

Gemeinächaftsvorsitzender


